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Entwurf eines Berichts (PE 382.545v01-00)
Sharon Bowles
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung 
einheitlicher Regeln für die Bereitstellung der Basisinformationen für Kaufkraftparitäten 
sowie für deren Berechnung und Verbreitung

Vorschlag für eine Verordnung (KOM(2006)0135 – C6-0100/2006 – 2006/0042(COD))

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von Sharon Bowles und Andrea Losco

Änderungsantrag 31
Artikel 12 a (neu)

Artikel 12 a
1. Die Mitgliedstaaten erhalten von der 
Kommission einen finanziellen Beitrag in 
Höhe von maximal 70 % der gemäß den 
Vorschriften der Kommission über die 
Gewährung von Finanzhilfen 
zuschussfähigen Kosten, um den 
Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der 
formellen Erfüllung der Auflagen dieser 
Verordnung zu leisten.
2. Die Höhe dieses Finanzbeitrags wird bis 
2013 im Rahmen der jährlichen 
Haushaltsverfahren der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegt. Die 
Haushaltsbehörde bestimmt die jedes Jahr 
verfügbaren Mittel.  Nach dem Jahre 2013 
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werden die Finanzbeiträge aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union eingestellt.

Or. en

Änderungsantrag von Sharon Bowles

Änderungsantrag 32
Artikel 12 a (neu)

1. Die Mitgliedstaaten erhalten von der 
Kommission einen finanziellen Beitrag in 
Höhe von maximal 70 % der gemäß den 
Vorschriften der Kommission über die 
Gewährung von Finanzhilfen 
zuschussfähigen Kosten, um den 
Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der 
formellen Erfüllung der Auflagen dieser 
Verordnung zu leisten.
2. Die Höhe dieses Finanzbeitrags wird bis 
2010 im Rahmen der jährlichen 
Haushaltsverfahren der Europäischen 
Gemeinschaften festgelegt. Die 
Haushaltsbehörde bestimmt die jedes Jahr 
verfügbaren Mittel. Nach dem Jahre 2010 
werden die Finanzbeiträge aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union eingestellt.

Or. en


